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Einführung

Man stelle sich vor, es läuft die 75. Minute des Champions League Finals, der Ball
ist im Strafraum des FCManchester und es ertönt ein Pfiff. Der Schiedsrichter hat ein
strafwürdiges Handspiel erkannt und entscheidet auf Strafstoß. Der FC Manchester
protestiert und regt an, dass der Schiedsrichter von der Möglichkeit einer Kontrolle
durch den Schiedsrichter-Assistenten Gebrauch macht. Dafür nimmt der Schieds-
richter Funkkontakt zum Assistenten auf und erklärt ihm, was er gesehen hat:
Spieler A des Londoner SC hat geschossen und Spieler B des FC Manchester hat
diesen Schuss mit einer aktiven Bewegung zum Ball und einer Armhaltung über der
Schulter mit der Hand abgewehrt. Nach IFAB-Regel 12 hat er deshalb auf Strafstoß
entschieden. Der Schiedsrichter-Assistent prüft nun die Entscheidung anhand dieser
Schilderungen, ohne Möglichkeit, sich die Szene selbst nochmals anzusehen, und
bestätigt den Strafstoß. Alle Menschen im Stadion und vor den TV-Bildschirmen
sind – je nach Herzensverein positiv oder negativ – überrascht, weil der Ball in
Wirklichkeit klar vom Bauch von Spieler B abgeprallt ist, der im Übrigen beide
Arme angelegt hatte und sich vom Ball wegbewegte. Der Londoner SC gewinnt das
Spiel mit eins zu null, aber die Fußballwelt diskutiert, wie solch eine Fehlent-
scheidung zustande kommen konnte und warum der bestehende Kontrollmecha-
nismus versagt hat.1

Eine ähnliche, teils nicht minder emotional geführte Diskussion ist aktuell für die
strafprozessuale Revision wieder aufgeflammt. Auch wenn der Vergleich mit dem
Video Assistant Referee an mehreren Stellen hinkt,2 stellt sich die Kontrollsituation
hinsichtlich der Entscheidungsgrundlage gleich dar: Das Revisionsgericht erfährt
grundsätzlich nichts über die Inhalte der Hauptverhandlung und kontrolliert die
tatsächlichen Feststellungen, von begrenzten Ausnahmen abgesehen, allein anhand
der Schilderungen in den tatrichterlichen Urteilsgründen. Mit Blick auf die Auf-
gabenteilung zwischen Tat- und Revisionsgericht ähneln sich zudem die Stand-

1 Die aktuelle Diskussion um die Aufzeichnung der strafprozessualen Hauptverhandlung
mit dem Videobeweis im Fußball zu verknüpfen, ist nicht neu, vgl. etwa Norouzi, in: Straf-
verteidigervereinigungen (Hrsg.), Wehe dem, der beschuldigt wird…, 215; Schneider, NStZ
2019, 324, 329; Valerius, GA 2023, 319.

2 Ganz wesentlich ist, dass ein Fußballschiedsrichter keine Beweiswürdigung wie ein
Strafgericht durchzuführen hat. Er nimmt „die Tat“ selbst wahr, nur dabei können ihm ähnli-
che Fehler wie einem Strafgericht unterlaufen. Ebenfalls ins Gewicht fällt, dass der Video
Assistant Referee mit verschiedenen Kameraeinstellungen und Zeitlupen stets eine bessere
Entscheidungsgrundlage vor sich hat als der Schiedsrichter auf dem Platz. Selbst wenn das
Revisionsgericht alle Beweisinhalte zur Kenntnis nähme, wäre seine Erkenntnisgrundlage
aber maximal der des Tatgerichts entsprechend.



punkte mit denjenigen der Diskussionen um den Video Assistant Referee. Während
teilweise ein größerer Kontrollumfang gefordert wird, um Fehlentscheidungen
weitestmöglich auszumerzen, sehen andere schon in der Existenz der Kontrolle die
Entscheidungsfreiheit des Tat- oder Schiedsrichters in Gefahr und das Verfahren
beziehungsweise den Spielablauf verzögert.

Seit Erlass der RStPO hat es immer wieder die Forderung gegeben, tatrichterliche
Urteile hinsichtlich der tatsächlichen Feststellungen und der Beweiswürdigung
weitergehender zu kontrollieren. Anlass für einen derzeit verstärkten Fokus auf die
Frage nach der Aufgabenteilung zwischen Tat- und Revisionsgerichten ist die
nunmehr konkret beabsichtigte Einführung einer umfassenden objektiven Doku-
mentation der Hauptverhandlung, welche gerade die im obigen Beispiel relevante
Kontrolle auf Wahrnehmungsfehler grundlegend verändern, aber auch sonst Anlass
für Reformen des Revisionsrechts bieten könnte. Die damit möglicherweise ein-
hergehenden Verschiebungen der Aufgabenteilung zwischen Tat- und Revisions-
gericht werden teils begrüßt, teils vehement abgelehnt.3 An diese Diskussion knüpft
die vorliegende Arbeit an. Dabei stellt sich zunächst die Frage, von welchem Aus-
gangspunkt überhaupt gestartet wird, also wie sich die gesetzliche und praktizierte
Aufgabenteilung derzeit formulieren lässt. Nur so kann festgestellt werden, welche
Veränderungen der aktuellen Rechtslage tatsächlich zu einer Aufgabenverschiebung
führen würden, und in welchem Ausmaß. Zugleich muss geklärt werden, welche
Verbesserungen oder Verschlechterungen sich bei einer Verschiebung im Rechts-
schutz ergäben.4 Verbesserungspotential kann aber nur erkennen, wer zunächst die
bestehenden Defizite des Rechtsschutzes hinsichtlich der tatsächlichen Feststel-
lungen und der Beweiswürdigung benannt hat.

Untersuchungen zum Rechtsschutz gegen die tatsächlichen Feststellungen und
die Beweiswürdigung über die Revision gibt es – auch aus neuerer Zeit – schon
einige.5 Diese Arbeit soll dadurch einen Beitrag zur Diskussion um die Dokumen-
tation der Hauptverhandlung und eine etwaige Reform der Revision leisten, dass sie
ein bestehendes Rechtsmittel einer anderen Rechtsordnung, bei welchem die ge-
wünschten oder befürchteten Rügemöglichkeiten anhand einer umfassenden ob-
jektiven Dokumentation der Hauptverhandlung zulässig sind, als Vergleichsobjekt

3 Die Auswirkungen einer Dokumentation auf die Revision werden deshalb von vielen als
der eigentliche Knackpunkt der Diskussion angesehen, vgl. BMJV, Expertenkommission 2015,
S. 132; Sabel, in: Hoven/Kudlich (Hrsg.), Digitalisierung und Strafverfahren, 157; Kudlich,
in: Hoven/Kudlich (Hrsg.), Digitalisierung und Strafverfahren, S. 163, 165; Lüske, Video-
protokoll, S. 151; Basar/Heinelt, KriPoZ 2023, 23, 28.

4 In der Sache bestimmen gerade die Kontrollmaßstäbe die Aufgabenteilung zwischen
zwei Instanzen, Davis, J. App. Prac. & Process 2 (2000), 47 f.; Madden, J. App. Prac. &
Process 12 (2011), 167, 184.

5 Nur exemplarisch seien genannt Fezer, Möglichkeiten; ders., Erweiterte Revision; Me-
seke, Aktenwidrigkeit; aus neuerer Zeit Schletz, Erweiterte Revision; Kästle, Wesen; Lüske,
Videoprotokoll; Andoor, Tatfragen; Drews, Revisibilität; Karl, Abgrenzung Tat- und Rechts-
frage; Mengler, Lückenhafte Beweiswürdigung.
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heranzieht.6 Insbesondere im angloamerikanischen Rechtskreis ist ein auf eine
Aufzeichnung oder ein Wortprotokoll der Hauptverhandlung gestützter Appeal weit
verbreitet und wird schon lange praktiziert, ohne dass die jeweiligen Rechtsmittel-
systeme wegen Überlastung in sich zusammengebrochen wären oder die Rechts-
fortbildung nicht mehr gewährleistet wäre.7 In der aktuell geführten Diskussion
mangelt es den Vorschlägen, Begründungen oder Einwänden häufig daran, dass sie
letztlich von der Prognose des jeweiligen Verfassers abhängen, welche Probleme
oder Verbesserungen sich bei der betreffenden Änderung der Rechtslage voraus-
sichtlich einstellen werden. Der Vergleich mit einer anderen Rechtsordnung kann
hier in mehrerlei Hinsicht für mehr Klarheit sorgen.8 Er zeigt, wie weit entfernt die
aktuelle Revisionspraxis tatsächlich von einem offen auf Tatsachenfehler kontrol-
lierenden Rechtsmittel entfernt ist und ob die bestehenden Unterschiede qualitativer
oder lediglich quantitativer Natur sind. Damit lassen sich Erkenntnisse darüber
gewinnen, wie groß der Anpassungsbedarf überhaupt ist. Umgekehrt wird sich
zeigen, wie groß sich der teilweise erhoffte Rechtsschutzgewinn im Ergebnis dar-
stellt. Zugleich kann so analysiert werden, welche Probleme beim konkreten Ver-
gleichsrechtsmittel auftreten, die in der Revision aktuell unter Umständenvermieden
werden. Schließlich lassen sich auch Anhaltspunkte dafür erkennen, wie im Ver-
gleichsrechtsmittel mit eventuellen Mehrbelastungen umgegangen wird.

Kernstück der Arbeit ist deshalb die Darstellung der Aufgabenteilung zwischen
Tat- undRechtsmittelinstanz am Internationalen Strafgerichtshof (ICC). Dort besteht
wohl eine der umfassendsten Dokumentationen der Hauptverhandlung. Zugleich ist
im ICC-Statut eine Kontrolle auf Tatsachenfehler ausdrücklich zugelassen. Außer-
dem ist der Appeal, wie nach erstinstanzlichen Urteilen der Land- und Oberlan-
desgerichte die Revision, das einzige Rechtsmittel im engeren Sinne gegen den
Schuld- und Strafausspruch. Gegenüber der Untersuchung eines bereits längere Zeit
praktizierten Appeals angloamerikanischer Prägung liegt dem Appeal am ICC eine
relativ neue Rechtsordnung zugrunde, welche noch nicht umfassend im beabsich-
tigten Sinne analysiert worden ist.9 Das hybride Prozesssystem mit einer Mischung

6 Ebenfalls rechtsvergleichend angelegt ist die Untersuchung bei Becker/Kinzig (Hrsg.),
Rechtsmittel im Strafrecht. Während dort Rechtsmittel verschiedener Länder verglichen
werden, um den Instanzenzug in Deutschland und insbesondere die Möglichkeit der Berufung
an internationalen Maßstäben messen zu können, soll vorliegend ein gezielter und ins Detail
gehender Vergleich mit der Revision vorgenommen werden.

7 Vgl. etwa zur Situation in den USA Grittner, Wm. Mitchell L. Rev. 19 (1993), 593.
8 Zu diesem Nutzen der Rechtsvergleichung Stuckenberg, KriPoZ 2024, 106, 109. Auch

Mosbacher, ZRP 2021, 180, 182 plädiert im Rahmen der aktuellen Diskussion für einen
Rechtsvergleich.

9 Die Arbeit von Djukić, Right to Appeal, beschäftigt sich umfassend mit menschen-
rechtlichen Standards, was teilweise über den hier verfolgten Untersuchungszweck hinaus-
geht, zugleich aber nicht den für die vorliegende Arbeit benötigten Detailgrad hinsichtlich der
Einzelheiten des Rechtsschutzes gegen die tatsächlichen Feststellungen erreicht. Zur auch
schon an den ad hoc-Gerichten geringen Aufmerksamkeit für rechtsmittelrechtliche Probleme
Fleming, Tex. Int’l. L. J. 37 (2002), 111, 112.
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